
 

  

S 7 RJ 993/98

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 20
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Berufsunfähigkeit

Hauswart
Verkäufer bzw. Kundenberater in einem
Fachmarkt für Malerbedarf
Maler und Lackierer

Leitsätze 1. Ein gelernter Maler und Lackierer, der
als Facharbeiter entsprechenddem vom
BSG entwickelten Mehrstufenschema zu
beurteilen ist, kann auf die Tätigkeit eines
Verkäufers bzw. Kundenberaters in einem
Fachmarkt für Malerbedarf oder in einem
Baumarkt nur verwiesen werden, wenn er
über ausreichende kaufmännische
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten
sowie spezielle warenkundliche
Kenntnisse verfügt.
2. Als zumutbare Verweisungstätigkeit
kommt aber der Einsatz als Hauswart in
Betracht, wenn er gelegentlich auch noch
mittelschwere Arbeiten verrichten kann.

Normenkette SGB VI § 43 Abs. 2 a.F.

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 993/98
Datum 25.07.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 20 RJ 672/01
Datum 22.01.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
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25.07.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob dem KlÃ¤ger Leistungen wegen vermindeter
ErwerbsfÃ¤higkeit Ã¼ber den 31.03.1998 hinaus zustehen.

Der am 1954 geborene KlÃ¤ger hat den Beruf eines Malers und Lackierers erlernt
und diesen bis zu seiner Krankmeldung am 14.10.1993 ausgeÃ¼bt. Wegen der
Folgen eines Verkehrsunfalls (Splitterfraktur rechter Oberschenkel und
Osteosynthese) bewilligte die Beklagte mit Bescheid vom 27.03.1995 Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU) auf Zeit vom 01.05.1994 bis 31.10.1996. Den
WeitergewÃ¤hrungsantrag vom 06.08.1996 lehnte die Beklagte zunÃ¤chst mit
Bescheid vom 25.11.1996 und Widerspruchsbescheid vom 17.04.1997 ab. In der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht Bayreuth (SG) verpflichtete sich
die Beklagte, dem KlÃ¤ger Rente wegen EU Ã¼ber den 31.10.1996 bis 31.03.1998
zu gewÃ¤hren und ihn Ã¼ber die WeitergewÃ¤hrung von Rente wegen EU,
hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit (BU) Ã¼ber den 31.03.1998 erneut zu
verbescheiden. Nachdem der Ã¤rztliche Dienst der Beklagten im Gutachten des
Dr.H. vom 29.09.1998 leichte TÃ¤tigkeiten im Wechselrhythmus mit bestimmten
EinschrÃ¤nkungen in Vollschicht fÃ¼r mÃ¶glich hielt, lehnte die Beklagte die
WeitergewÃ¤hrung von Rente mit Bescheid vom 16.07.1998 und
Widerspruchsbescheid vom 27.10.1998 ab.

Das SG hat zunÃ¤chst die Schwerbehindertenakte des AVF Bayreuth (GdB 50), die
Unterlagen des Ã¤rztlichen Dienstes des Arbeitsamts Bayreuth sowie
Befundberichte des OrthopÃ¤den Dr.L. und des prakt. Arztes Dr.S. zum Verfahren
beigezogen. Der zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannte Chirurg Dr.G. hat im
Gutachten vom 17.02.2000 leichte Arbeiten im Wechselrhythmus in geschlossenen
RÃ¤umen vollschichtig fÃ¼r mÃ¶glich gehalten. TÃ¤tigkeiten mit Heben, Tragen
oder Bewegen von mittelschweren oder schweren Lasten, hÃ¤ufiges BÃ¼cken,
Treppensteigen, Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten und FlieÃ�bandtÃ¤tigkeit
seien zu vermeiden. Auch der auf Antrag des KlÃ¤gers gehÃ¶rte OrthopÃ¤de Dr.C.
hat in seinem Gutachten vom 04.12.2000 dem KlÃ¤ger leichte und zeitweise
mittelschwere TÃ¤tigkeiten vollschichtig zugemutet.

Mit Urteil vom 25.07.2001 hat das SG die Klage abgewiesen. Der KlÃ¤ger sei noch in
der Lage, zumindest kÃ¶rperlich leichte Arbeiten vollschichtig zu verrichten. Auch
wenn er seinen bisherigen Beruf (Facharbeiterberuf) nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne,
sei er noch nicht berufsunfÃ¤hig, da er auf die TÃ¤tigkeit als VerkÃ¤ufer bzw
Kundenberater in einem Fachmarkt fÃ¼r Malerbedarf oder in einem Baumarkt
zumutbar verweisbar sei. Bei grundsÃ¤tzlich bestehender EinsatzfÃ¤higkeit fÃ¼r
leichte vollschichtige Arbeiten liege auch EU Ã¼ber den 31.03.1998 hinaus nicht
vor.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung macht der KlÃ¤ger im Wesentlichen
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geltend, in seinen gesundheitlichen VerhÃ¤ltnissen sei laufend eine
Verschlechterung eingetreten. Wegen seines HÃ¼ftleidens sei er auf Gehhilfen
angewiesen. Die damit einhergehenden Beschwerden und die durch die
BeeintrÃ¤chtigungen hervorgerufenen Schmerzen machten die AusÃ¼bung einer
ErwerbstÃ¤tigkeit unmÃ¶glich. Er sei weiterhin nicht in der Lage, auch nur leichte
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes vollschichtig zu verrichten. Die
angefÃ¼hrten Verweisungsberufe seien ihm nicht zumutbar.

Nach Beinahme von Befundberichten der prakt. Ã�rztin Dr.H. und des OrthopÃ¤den
Dr.L. erstattete der Chirurg Prof. Dr.W. das Gutachten vom 11.08.2002. Der
Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige hÃ¤lt in Anbetracht der festgestellten
GesundheitsstÃ¶rungen leichte bis mittelschwere Arbeiten in Vollschicht fÃ¼r
zumutbar. AuszuschlieÃ�en seien TÃ¤tigkeiten in dauerhaft stehender TÃ¤tigkeit,
gebÃ¼ckter Haltung oder im Knien sowie Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten;
GegenstÃ¤nde bis 25 kg kÃ¶nnten Ã¼ber kurze Strecken gehoben und getragen
werden. Vermieden werden sollten Arbeiten in nass-kaltem Klima.

Diese sozialmedizinische Beurteilung bestÃ¤tigte der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige
nochmals in der ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 16.10.2002.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des SG Bayreuth vom 25.07.2001 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 16.07.1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 27.10.1998 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, ihm Rente wegen EU,
hilfsweise wegen BU, Ã¼ber den 31.03.1998 hinaus zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, der KlÃ¤ger sei auf eine Verkaufs- und
BeratungstÃ¤tigkeit zumutbar verweisbar, die er auch im Hinblick auf die bei ihm
vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen ausÃ¼ben kÃ¶nne. Diese sei als kÃ¶rperlich
leicht einzustufen, sie werde bei Kundenberatungen hauptsÃ¤chlich im Sitzen
verrichtet, wobei eine dauernde einseitige KÃ¶rperhaltung nicht gefordert werde,
sondern im Wechsel aufgestanden und auch umhergegangen werden kÃ¶nne.
Schwere GegenstÃ¤nde wÃ¼rden mit Hilfe von mechanischen HebegerÃ¤ten
besorgt. Im Ã�brigen sei eine (zumutbare) Einweisungszeit von bis zu drei Monaten
erforderlich. Damit sei der KlÃ¤ger nicht berufsunfÃ¤hig, es bestehe auch kein
Anspruch auf Rente wegen EU.

Auf die beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten, die frÃ¼here Klageakte des
SG Bayreuth S 2 RJ 360/97 und die Streitakten erster und zweiter Instanz wird
ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151 des
Sozialgerichtsgesetzes -SGG-) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig (Â§ 144 SGG).

Das Rechtsmittel des KlÃ¤gers erweist sich als nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat im
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angefochtenen Urteil zu Recht festgestellt, dass dem KlÃ¤ger gegen die Beklagte
ein Anspruch auf Rentenleistungen wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit Ã¼ber
den 31.03.1998 hinaus nicht zusteht.

Der KlÃ¤ger ist schon nicht berufsunfÃ¤hig iS des Â§ 43 Sozialgesetzbuch Sechstes
Buch aF (SGB VI). Nach dieser Vorschrift haben Versicherte bis zur Vollendung des
65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen BU, wenn sie berufsunfÃ¤hig sind, in
den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der BU drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine
versicherte BeschÃ¤ftiung oder TÃ¤tigkeit entrichtet und vor Eintritt der BU die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt zwar die vorgenannten versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen, er ist jedoch nicht berufsunfÃ¤hig iS des Â§ 43 Abs 2 SGB VI, da
seine ErwerbsfÃ¤higkeit nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als
die HÃ¤lfte derjenigen eines kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden
Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und
FÃ¤higkeiten gesunken ist.

Inwieweit die ErwerbsfÃ¤higkeit eines Versicherten eingeschrÃ¤nkt ist, beurteilt
sich danach, welchen Lohn er durch eine ErwerbstÃ¤tigkeit erzielen kann, auf die er
nach seinem Gesundheitszustand und nach seinem beruflichen Werdegang
zumutbar verweisbar ist. Dabei bestimmt sich der Kreis der TÃ¤tigkeiten, auf die
der KlÃ¤ger zumutbar verwiesen werden kann, gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs 2 Satz 2 SGB VI
aF nach der Dauer und dem Umfang seiner Ausbildung sowie seines bisherigen
Berufes und nach den besonderen Anforderungen seiner bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit. Im Anschluss an seine Ausbildung zum Maler und Lackierer hat der
KlÃ¤ger bis 14.10.1993 seinen erlernten Beruf ausgeÃ¼bt. Er ist deshalb, was
zwischen den Beteiligten unstreitig ist, entsprechend dem vom Bundessozialgericht
(BSG) entwickelten Mehrstufenschema (gelernt â�� angelernt â�� ungelernt) als
Facharbeiter zu beurteilen. Diesen erlernten Beruf kann der KlÃ¤ger ausweislich der
Feststellungen aller im Verwaltungs- und sozialgerichtlichen Verfahren gehÃ¶rten
medizinischen SachverstÃ¤ndigen aufgrund der bei ihm vorliegenden
GesundheitsstÃ¶rungen nicht mehr verrichten.

Der KlÃ¤ger kann auch nicht auf die TÃ¤tigkeit eines VerkÃ¤ufers bzw
Kundenberaters in einem Fachmarkt fÃ¼r Malerbedarf oder in einem Baumarkt
verwiesen werden. Denn nach vielfachen vom Berufungsgericht beigezogenen
berufskundlichen AuskÃ¼nften des LAA Bayern wird hierbei Ã¼blicherweise den
kaufmÃ¤nnischen Kenntnissen, Fertigkeiten und FÃ¤higkeiten grÃ¶Ã�ere
Bedeutung als dem produktbezogenen und anwendungsspezifischen Wissen
zugemessen und kaufmÃ¤nnisch ausgebildetes Personal (vor allem GroÃ�- oder uU
auch Einzelhandelskaufleute) beschÃ¤ftigt. Aufgrund seines beruflichen
Werdeganges verfÃ¼gt der KlÃ¤ger jedoch nur Ã¼ber begrenzte bzw sehr spezielle
warenkundliche Kenntnisse. Ein Einarbeitungszeitraum von drei Monaten ist bei
Weitem zu kurz.

Der Umstand, dass ein Versicherter seinen erlernten Beruf nicht mehr ausÃ¼ben
kann, zieht aber nicht ohne Weiteres die Annahme des Leistungsfalles der BU nach
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sich. Vielmehr ist nun anhand der Kriterien des Â§ 43 Abs 2 SGB VI aF zu ermitteln,
ob der Versicherte noch zumutbar auf andere TÃ¤tigkeiten verwiesen werden kann.
Dementsprechend muss sich der KlÃ¤ger mit dem ihm verbliebenen
RestleistungsvermÃ¶gen auf andere (gesundheitlich und sozial zumutbare)
TÃ¤tigkeiten verweisen lassen, die â�� entsprechend dem Mehrstufenschema des
BSG â�� qualifizerten AnlerntÃ¤tigkeiten vergleichbar sind und dementsprechend
tariflich entlohnt werden. Als solche VerweisungstÃ¤tigkeit kommt insbesondere der
Einsatz als Hauswart in Betracht. DafÃ¼r ist der KlÃ¤ger aufgrund seiner
handwerklichen Vorbildung und Berufspraxis fachlich geeignet. Der KlÃ¤ger ist auch
im Hinblick auf seine vorgebrachten HÃ¼ftgelenksbeschwerden gesundheitlich in
der Lage, eine solche TÃ¤tigkeit bei Beachtung der vom Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr.W. aufgezeigten FunktionseinschrÃ¤nkungen
auszuÃ¼ben.

Nach den Ã¼berzeugenden und in sich schlÃ¼ssigen AusfÃ¼hrungen des vom
Senat gehÃ¶rten Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ist beim KlÃ¤ger vollschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten gegeben.
Ausgeschlossen sind danach lediglich schwere und schwerste Arbeiten im Hinblick
auf die VerschleiÃ�erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule. Am rechten HÃ¼ftgelenk
lassen sich â�� entgegen dem Vorbringen des KlÃ¤gers, er leide an einer
HÃ¼ftkopfnekrose â�� allenfalls geringgradige VerschleiÃ�erscheinungen
feststellen. Eine funktionelle EinschrÃ¤nkung ist allenfalls endgradig festzustellen.
Insbesondere sind die von Prof. Dr.W. angegebenen BewegungsausmaÃ�e als
alterstypisch normal zu bezeichen. Am rechten Oberschenkel hatte der KlÃ¤ger eine
Schaftfraktur erlitten, die nach Plattenosteosynthese achsengerecht unter dem Bild
einer chronischen inaktiven Knocheninfektion abgeheilt ist. Die Stellung ist
anatomisch korrekt, eine wesentliche BeinverkÃ¼rzung besteht nicht. Eine
erhebliche EinschrÃ¤nkung der BeugefÃ¤higkeit im HÃ¼ftgelenk und auch eine
Beugehemmung im rechten Kniegelenk konnte vom SachverstÃ¤ndigen nicht
festgestellt werden. Das â�� freiwillige â�� Verharren des KlÃ¤gers in einer tiefen
Kniebeuge wÃ¤hrend der Untersuchung und das danach freihÃ¤ndige Aufrichten
spricht gegen das Vorliegen einer erheblichen BewegungseinschrÃ¤nkung im
HÃ¼ft- und Kniegelenk. Die BewegungsausmaÃ�e an der WirbelsÃ¤ule zeigen
allenfalls eine mittelgradige FunktionsbeeintrÃ¤chtigung ohne manifeste
neurologische Symptomatik. Im Hinblick auf die beim KlÃ¤ger objektivierbaren
FunktionseinschrÃ¤nkungen besteht auch kein Grund, weshalb der KlÃ¤ger
GehstÃ¼tzen benutzen mÃ¼sste. Die dem KlÃ¤ger zumutbare Wegstrecke ist nicht
in einem rentenrechtlich erheblichen MaÃ�e eingeschrÃ¤nkt. ZusÃ¤tzliche Pausen
sind nicht erforderlich.

Mit diesem LeistungsvermÃ¶gen ist der KlÃ¤ger objektiv und subjektiv auf die
TÃ¤tigkeit eines Hauswarts in grÃ¶Ã�eren Wohnanlagen verweisbar. Auf diese ist
der KlÃ¤ger auch nach der Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 21.02.1995 â�� 8
RKn 4/93 -) als Facharbeiter verweisbar. Das berufstypische Einsatzgebiet des
Hauswarts zeichnet sich nach dem Ergebnis mehrerer berufskundlicher AuskÃ¼nfte
des LAA Bayern gerade dadurch aus, dass zahlreiche unterschiedliche Aufgaben
anfallen, die weitgehend seiner eigenverantwortlichen Zeiteinteilung unterliegen
und deshalb idR ohne besonderen Zeitdruck verrichtet werden kÃ¶nnen. Arbeiten in
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Zwangshaltungen fallen nicht oder allenfalls kurzfristig an. Die BerufsangehÃ¶rigen
verrichten Ordnungsdienste in MiethÃ¤usern, Fabriken, GeschÃ¤fts- und
BÃ¼rohÃ¤usern, Museen, KrankenhÃ¤usern, Schulen und anderen Ã¶ffentlichen
und privaten Immobilien. Es gehÃ¶rt das regelmÃ¤Ã�ige Kontrollieren von
GebÃ¤uden, AuÃ�enanlagen, technischen Einrichtungen, zB Heizungs-, Klima-,
Fernmelde-, Alarmanlagen, Fahrstuhl, Beleuchtung auf OrdnungsmÃ¤Ã�igkeit bzw
FunktionstÃ¼chtigkeit dazu. Sie erledigen oder veranlassen Reparaturen.
Reparaturen werden aber nur in dem Sinn erwartet, als sie fachlich mÃ¶glich und
aus sicherheitstechnischen GrÃ¼nden zulÃ¤ssig sind. Sie Ã¼berwachen die
Versorgung mit HeizÃ¶l, Kohle, Gas und Strom. Sie sorgen fÃ¼r die Sicherheit der
Bewohner und treffen entsprechende Vorkehrungen. Sie fÃ¼hren die Aufsicht
Ã¼ber die Reinigung, Instandhaltung/ -setzung der GebÃ¤ude und beteiligen sich
ggf im Rahmen ihrer fachlichen Eignung. Sie leisten Botendienste und ggf auch
ChauffeurtÃ¤tigkeiten. Sie bearbeiten im Mietwohnungsbereich Mietbeschwerden
und achten auf die Einhaltung der Hausordnung. Es werden Arbeits- und
Materialkosten aufgezeichnet und Berichte fÃ¼r den EigentÃ¼mer bzw Verwalter
gefertigt. Sie fÃ¼hren Besichtigungen fÃ¼r Mietinteressenten und
Wohnungsabgaben bzw -Ã¼bernahmen durch. Die AuÃ�enarbeiten wie der
Winterdienst und die Pflege der GrÃ¼nanlagen sind bei einer Vielzahl von
ArbeitsplÃ¤tzen an Fremdfirmen vergeben. Auch hier hat der Hauswart sich von der
ordnungsgemÃ¤Ã�en AusfÃ¼hrung der Arbeiten zu Ã¼berzeugen. Insgesamt
gesehen handelt es sich um kÃ¶rperlich leichte und bis zu einem Anteil von 25 %
auch mittelschwere Arbeiten in geschlossenen RÃ¤umen in wechselnder
KÃ¶rperhaltung. Eine solche TÃ¤tigkeit ist dem KlÃ¤ger im Hinblick auf die vom
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr.W. aufgezeigten
FunktionseinschrÃ¤nkungen in medizinischer Hinsicht zumutbar.

Die Entlohnung erfolgt in der Privatwirtschaft regelmÃ¤Ã�ig in Lohngruppen fÃ¼r
angelernte Arbeitnehmer, im Ã¶ffentlichen Dienst auch als Facharbeiter (vgl auch
Urteil des BayLSG vom 08.11.2001 â�� L 20 RJ 181/01 -). Im beruflichen
Einsatzbereich eines Hauswarts kann der KlÃ¤ger somit (aufgrund einschlÃ¤giger
Vorkenntnisse ohne eine Ã¼ber drei Monate hinausgehende Einweisungszeit) die
Stellung und tarifliche Entlohnung eines Facharbeiters oder zumindest den Status
eines qualifiziert angelernten Arbeiters erreichen und damit mehr als die HÃ¤lfte
des Verdienstes einer gesunden Vergleichsperson erzielen (gelernter Maler /
Lackierer). Er ist deshalb nicht berufsunfÃ¤hig iS des Â§ 43 Abs 2 SGB VI aF und hat
keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen BU. Daraus folgt zugleich,
dass auch ein Anspruch auf Rente wegen EU, der an noch weitergehende
Voraussetzungen geknÃ¼pft ist, nicht besteht.

Aufgrund seines vollschichtigen EinsatzvermÃ¶gens erfÃ¼llt der KlÃ¤ger auch nicht
die Voraussetzungen des durch Art 1 Nr 19 des Rentenreformgesetzes 1999 neu
gefassten und durch Art 1 Nr 10 des Gesetzes zur Reform der Renten wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000 â�� BGBl I 1827 â�� geÃ¤nderten,
am 01.01.2001 in Kraft getretenen Â§ 43 SGB VI. Nach dessen Abs 1 hat bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wer wegen Krankheit oder Behinderung auÃ�erstande ist, unter
den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
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Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Eine quantitative EinschrÃ¤nkung der
betriebsÃ¼blichen Arbeitszeit von tÃ¤glich acht Stunden liegt jedoch â�� wie
bereits ausgefÃ¼hrt wurde â�� beim KlÃ¤ger nicht vor.

Dem KlÃ¤ger stehen Leistungen wegen BU und EU Ã¼ber den 31.03.1998 hinaus
nicht zu. Die Berufung musste daher zurÃ¼ckgewiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs 2 SGG liegen nicht
vor.

Erstellt am: 30.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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